
Richtwerte für die Mieten ab 01.01.2020 
 
 
Auf der Basis der von der Verwaltung erhobenen Daten gelten im Landkreis 
Berchtesgadener Land in Abänderung der bisherigen Beträge und Zonenbildung im 
Vollzug der Sozialgesetzbücher II (Grundsicherung für Arbeitssuchende) und XII 
(Sozialhilfe) ab 01.01.2020 folgende Mietobergrenzen als Richtwerte: 
 

 
 
 
 
Bei Haushalten mit mehr als 6 Personen erhöht sich der jeweilige  Richtwert mit jeder 
weiteren Person um 78 €. 
 
Bei Haushalten, bei denen bisher der Richtwert der höheren Zone zugrunde gelegt 
wurde, besteht Bestandsschutz.  
 


